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1. Leitlinien

Leistungsfahige und integre Mitarbeitende sind der zentrale Erfolgsfaktor von Emmi. Mit ihrem Engagement, gegen-
seitiger Wertschatzung und ehrlichem Handeln ermdéglichen sie die Zielerreichung. Damit tragen sie zur nachhaltigen
Weiterentwicklung des Konzerns bei. Die Vergiitung ist dabei nur ein Teil der gesamten Honorierungsleistung:
Wertschatzung, sinnvolle Arbeitsinhalte, die verantwortungsvolle Gestaltung des Arbeitsumfelds und Weiter-
entwicklungsmoglichkeiten gehéren ebenso dazu.

Der Verwaltungsrat unterstiitzt die Mitarbeitenden und somit die Unternehmensstrategie mit einer angemessenen, das
heisst leistungs- und marktgerechten Vergltungspolitik, welche die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens
miteinbezieht. Die Basisvergiitung soll zum einen den Anforderungen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der
jeweiligen Funktion und zum anderen der Leistung und dem Arbeitsverhalten der Mitarbeitenden entsprechen. Ferner
soll sie Einkommenssicherheit bieten. Die variable Vergiitungskomponente auf Kaderstufe starkt die Mitverantwortung.
Sie richtet Leistung und Verhalten auf eine nachhaltige Geschéaftsentwicklung aus und erlaubt die Teilhabe am
Unternehmenserfolg.

Der Verwaltungsrat ist iiberzeugt, dass die oben genannten Faktoren die Arbeitsmotivation starken und honorieren und
gleichzeitig die Emmi Unternehmenswerte widerspiegeln. Deshalb erachtet er, auch im Sinne eines einfachen und
transparenten Vergitungssystems, ein Aktien- und Optionenprogramm zurzeit als unnétig.

Hinsichtlich der Vergiitung der Geschaftsfiihrung legt Artikel 29b der Statuten der Emmi AG fest: Die Vergltungen der
Mitglieder des Verwaltungsrats, der Konzernleitung und eines allfalligen Beirats sollen angemessen, wettbewerbsfahig
sowie leistungsorientiert sein. Zudem sind sie in Ubereinstimmung mit den strategischen Zielen sowie dem Erfolg der
Emmi Gruppe festzusetzen.
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2. Vergutungssystem

2.1 Vergiitungskomponenten

Die Vergutung des Verwaltungsrats und des Agrarbeirats ist eine fixe Vergiitung. Die Vergiitung der Konzernleitung
setzt sich aus einer fixen und einer variablen Komponente zusammen. Dabei heisst variabel: je nach Erfolg und
Leistung im vergangenen Geschéftsjahr im Zusammenhang mit definierten Zielen («Bonus»). Die variable Vergiitung
eines Mitglieds der Konzernleitung soll hchstens 50 % seiner fixen Vergltung betragen. Es ist keine langfristige
variable Komponente implementiert. Siehe dazu auch weiterfiihrende Informationen im Kapitel 2.3 Vergiitung der
Konzernleitung.

Gemiss Artikel 29b der Statuten der Emmi AG kann die Gesellschaft den Mitgliedern des Verwaltungsrats, des Agrar-
beirats und der Konzernleitung im Rahmen ihrer Vergiitung Beteiligungspapiere, Wandel- oder Optionsrechte oder
andere Rechte auf Beteiligungspapiere zuteilen. Emmi verzichtet zurzeit bewusst auf Aktien-, Optionsplane oder
andere Beteiligungsprogramme. Damit soll das Verglitungssystem einfach und transparent gehalten werden.

2.2 Vergiitung des Verwaltungsrats und des Agrarbeirats

Die Vergutungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Agrarbeirats sind nicht an Erfolgskomponenten
gekoppelt. Es handelt sich damit um eine reine Basisvergitung, die in Geldmitteln geleistet wird. Sie setzt sich aus
einem Grundhonorar sowie Sitzungsentschadigungen zusammen. Die Hohe der Vergiitung widerspiegelt die Zeit und
Arbeit, welche die Mitglieder fiir die Erflllung ihrer Aufgaben im Verwaltungsrat, im Agrarbeirat, in den Ausschissen
sowie in den zwei Stiftungen zur Personalvorsorge investieren. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Agrarbeirats
erhalten namentlich keine Bonuszahlungen und weiteren finanziellen Leistungen wie Personalkonditionen oder
verglinstigte Aktienbezugsrechte. Sie haben keinen Anspruch auf Dienst- oder Sachleistungen.

Der Personal- und Verglitungsausschuss beurteilt einmal jahrlich die Verglitung des Verwaltungsrats im Vergleich mit
bérsenkotierten (der Kategorie Small Caps) und privaten Schweizer Unternehmen. Dabei beriicksichtigt er solche aus
der Konsumgliterbranche mit einem dhnlichen Internationalisierungsgrad sowie in der Region anséassige Firmen aus
unterschiedlichen Branchen und von unterschiedlicher Grosse. Als Vergleichsgruppe dienten ca. 20 Unternehmen
vorab aus der Nahrungsmittel-, Maschinen- und Kunststoffindustrie sowie dem Detailhandel, welche die oben
genannten Kriterien erfillen. Ausserdem liegt ihm eine aktuelle externe Studie von 2017 vor, welche die Vergiitung des
Emmi Verwaltungsrats einem externen Honorarvergleich unterzieht und analysiert, ob die aktuellen Vergiitungen sowie
die Vergltungsstruktur marktgerecht sind. Im Berichtsjahr wurde kein externer Berater fur die Ausgestaltung der
Vergltungen zugezogen.

Die Basisverglitung, die Sozialabgaben und Spesen sind Bestandteile der fixen Verglitung geméss der Tabelle unter
dem Kapitel 6 Vergitungen fir das Berichtsjahr. Die Generalversammlung genehmigt diese fixe Vergiitung als
maximalen Rahmenbetrag fiir das laufende Geschiftsjahr.
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2.3 Vergiitung der Konzernleitung

Die Gesamtvergitung der Mitglieder der Konzernleitung besteht aus einem fixen und einem variablen Vergitungsanteil
(«kurzfristiger Bonus»). Beide Komponenten werden in Geldmitteln geleistet.

Die Basisvergiitung reflektiert die Erfahrung, die Kenntnisse und die anhaltenden Leistungen der Konzernleitungsmit-
glieder sowie die Konkurrenzfiahigkeit in externen Marktvergleichen aufgrund funktionsbezogener Salar-Benchmarks. Fiir
den Vergleich beziiglich Angemessenheit und Wettbewerbsfahigkeit der Gesamtvergiitung liegt dem Personal- und
Vergitungsausschuss eine aktuelle, externe Studie aus dem Jahr 2017 vor. Als Grundlage fiir die funktionsbezogenen
Salar-Benchmarks wurde die gleiche Vergleichsgruppe gewahlt wie fiir die Prifung der Vergiitung des Verwaltungsrats.
Im Berichtsjahr wurde kein externer Berater fir die Ausgestaltung der Verglitungen zugezogen.

Die Basisvergiitung, Sachleistungen (Geschaftswagen), Pauschalspesen sowie die Sozial- und Vorsorgeleistungen sind
Bestandteile der fixen Vergiitung gemass der Tabelle unter dem Kapitel 6 Vergitungen fir das Berichtsjahr. Die
Generalversammlung genehmigt diese fixe Vergiitung prospektiv als Rahmenbetrag fir das kommende Geschaftsjahr.

Der Personal- und Verglitungsausschuss beschliesst die fixe Vergiitung des CEO und der ibrigen Konzernleitungs-
mitglieder fiir das folgende Jahr unter Beriicksichtigung des durch die Generalversammlung genehmigten maximalen
Rahmenbetrags.

Variable Vergutung: In Artikel 29b der Statuten der Emmi AG ist festgelegt, dass in der Regel die variable Vergiitung
eines Mitglieds der Konzernleitung 50 % seiner fixen Vergiitung nicht Gbersteigen soll. Es handelt sich um einen Bonus
bei Zielerreichung, der in bar entrichtet wird. Die Hoéhe widerspiegelt das Ergebnis des vergangenen Geschiaftsjahres
und setzt sich aus den drei folgenden Kriterien zusammen:

— Geschiaftserfolg des Konzerns (Gewichtung mit 50 %)

- Geschiftserfolg des zu verantwortenden Geschéftsbereichs (Gewichtung mit 30 %)

— Individuelle Zielerreichung (Gewichtung mit 20 %).

Die Bemessung des Geschéaftserfolgs beruht auf den drei Pfeilern Umsatz, Ergebnis und Marktanteil. Fir
Servicebereiche liegen die massgeblichen Zielgréssen zudem in der Weiterentwicklung zur laufend besseren
Unterstiitzung des Kerngeschéfts.

Bei Nichterreichen der Ziele kann diese Vergiitung im Extremfall vollstandig wegfallen, bei Ubertreffen der Ziele bis auf
maximal 120 % des Zielbetrags steigen. Die variablen Vergiitungen des CEO und der tibrigen Konzernleitungsmitglieder
werden im Zusammenhang mit dem Geschéaftsergebnis vom Personal- und Vergitungsausschuss beschlossen. Die
Generalversammlung genehmigt das Total der variablen Vergiitung des vergangenen Geschéaftsjahres.
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3. Zustindigkeit und
Festsetzungsverfahren

3.1 Genehmigungsmodell der Generalversammlung

Artikel 29e der Statuten der Emmi AG legt das Genehmigungsmodell fest. Die Generalversammlung genehmigt jahrlich

gesondert und bindend die Antrage des Verwaltungsrats in Bezug auf:

— den maximalen Gesamtbetrag der Vergiitung des Verwaltungsrats und des Agrarbeirats fiir das laufende
Geschéftsjahr

— den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergiitung der Konzernleitung fiir das folgende Geschaftsjahr

— den Gesamtbetrag der variablen Vergitung der Konzernleitung fiir das vergangene Geschaftsjahr.

Das nachfolgende Genehmigungsmodell verdeutlicht, tiber welche Vergutungskomponenten und fir welchen
Zeitraum die Aktionarinnen und Aktionare an der ordentlichen Generalversammlung 2020 befinden werden.

Genehmigungsmodell fiir die Generalversammlung 2020

| Geschaftsjahr 2019 | Geschaftsjahr 2020 | Geschaftsjahr 2021

v

| | Generavlversammlung 2020 |

Konzernleitung variabel Verwaltungsrat fix / Agrarbeirat fix Konzernleitung fix

Gesamtbetrag der variablen Vergiitung Maximaler Gesamtbetrag der fixen Maximaler Gesamtbetrag der fixen

an die Mitglieder der Konzernleitung fiir Vergitung an die Mitglieder des Ver- Vergitung an die Mitglieder der Konzern-
das Geschaftsjahr 2019 waltungsrats und des Agrarbeirats fur leitung fiir das Geschéftsjahr 2021

das Geschéaftsjahr 2020

3.2 Entscheidungsprozess

Vergiitungssystem: Die Grundsatze des Verglitungssystems fiir den Verwaltungsrat und die Konzernleitung legt der
Verwaltungsrat innerhalb seiner generellen Oberleitung fest. Die Ausarbeitung, regelmassige Uberpriifung und
Beurteilung nimmt der Personal- und Vergutungsausschuss vor. In diesem Sinn unterstiitzt er den Verwaltungsrat bei
der Festlegung des Verglitungssystems. Externe Experten wiirde er hochstens bei einer grundlegenden Neugestaltung
des Verglitungssystems beiziehen.

Vergiitungsbetrige: Fir die Verglitungen der Mitglieder des Verwaltungsrats unterbreitet der Personal- und
Verglitungsausschuss dem Verwaltungsrat einen Vorschlag. Der Verwaltungsrat beschliesst jahrlich iber deren
Vergiitung und unterbreitet der Generalversammlung die maximale Gesamtvergitung zur Genehmigung.
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Die Vergiutungen des Verwaltungsratsprasidenten, der Mitglieder des Agrarbeirats, des CEO und der weiteren Mitglieder
der Konzernleitung beschliesst jahrlich der Personal- und Vergiitungsausschuss. Der Verwaltungsrat beantragt der
Generalversammlung die Gesamtbetrage der relevanten Vergiitungen zur Genehmigung.

3.3 Der Personal- und Vergiitungsausschuss

Mit Ausnahme der Vergitungen der Verwaltungsratsmitglieder fasst der Personal- und Vergiitungsausschuss den

Beschluss zu den Vergiitungen. Die Vergiitung fiir den Verwaltungsratsprasidenten und den CEO (Beisitzenden) legt er
unter Einhaltung der Ausstandsregel fest.

Zusammensetzung Personal- und Verglitungsausschuss

Wahl durch die Generalversammlung 2019 bis zur Generalversammlung 2020.

Konrad Graber Unabhéngiges Mitglied und Prasident des Verwaltungsrats
Vorsitz

Monique Bourquin Unabhangiges Mitglied des Verwaltungsrats

Mitglied

Thomas Oehen-Biihimann Unabhéngiges Mitglied und Vizeprasident des Verwaltungsrats

Mitglied
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4.Darlehen und Kredite

Die Statuten der Emmi AG legen in Artikel 29¢ fest, dass den Mitgliedern des Verwaltungsrats, des Agrarbeirats und
der Konzernleitung Vorschisse bis maximal TCHF 17000 gewahrt werden kdnnen, insbesondere in Form von
Kostenvorschiissen fiir Gerichtsverfahren, die im Zusammenhang mit der Tatigkeit der betreffenden Person als
Mitglied des Verwaltungsrats, des Agrarbeirats oder der Konzernleitung stehen.
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5. Antrage an die
Generalversammilung

Die beantragten Gesamtsummen schaffen die erforderliche unternehmerische Flexibilitat, um auf Veranderungen
reagieren zu kénnen (zusatzliche Mitglieder im Verwaltungsrat, im Agrarbeirat und in der Konzernleitung, Ver-
schiebungen in Ausschiissen, besondere Ereignisse, generelle Reserve). Es besteht nicht die Absicht, die Rahmen-
betrage auszuschopfen. Artikel 29e der Statuten der Emmi AG sieht einen Zusatzbetrag von maximal 20 % vor, sollten
nach der Genehmigung der fixen Verglitung zusatzliche Mitglieder oder Ersatzmitglieder in die Konzernleitung
berufen werden.

Samtliche unter Punkt 5 erwahnten Betrage sind in TCHF.

5.1 Verwaltungsrat

Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergiitungen des Verwaltungsrats von maximal TCHF 1030 fur das
Geschiéftsjahr 2020.

Antrag an GV 2020 Ausbezahlte Verglitung 2019 Antrag an GV 2019
fiir GJ 2020 (vgl. Kapitel 6) fir GJ 2019

1'030 933 970
(Rahmenbetrag) (Rahmenbetrag)

5.2 Agrarbeirat

Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergiitungen des Agrarbeirats von maximal TCHF 40 fiir das
Geschéftsjahr 2020.

Antrag an GV 2020 Ausbezahlte Verglitung 2019 Antrag an GV 2019
fiir GJ 2020 (vgl. Kapitel 6) fiir GJ 2019
40 35 40

(Rahmenbetrag) (Rahmenbetrag)
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5.3 Konzernleitung fixe Vergiitung

Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergiitungen der Konzernleitung von maximal TCHF 5’480 fiir das
Geschaftsjahr 2021.

Antrag an GV 2020 Antrag an GV 2019 Ausbezahlte Vergltung 2019 Antrag an GV 2018
fiir GJ 2021 fir GJ 2020 (vgl. Kapitel 6) fur GJ 2019

5'480 5'420 4'684 5'400
(Rahmenbetrag) (Rahmenbetrag) (Rahmenbetrag)

5.4 Konzernleitung variable Vergiitung

Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergitungen der Konzernleitung von TCHF 1030 fir das
Geschéftsjahr 2019.

Antrag an GV 2020 fiir GJ 2019 Ausbezahlte Antrag an GV 2019
(vgl. Kapitel 6) Vergiitung 2018 fiir GJ 2018

1030 1040 1040
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6. Vergitungen fiir das Berichtsjahr

Fixe Verglitung Variable Vergiitung

Basis- Sach- Andere Total Total fix Total
Verwaltungsrat vergiitung? leistungen Vergiitungen?  Total fix3 Bonus? variabel und variabel Vorjahr
Konrad Graber
Prasident 280 - - 280 - - 280 270
Thomas Oehen-Biihimann
Vizeprasident 84 - 21 105 - - 105 103
Christian Arnold-Féssler
Mitglied 62 - 16 78 - = 78 72
Stephan Baer
Mitglied (bis 12.4.2018) - - - - - - - 34
Monique Bourquin
Mitglied 68 - 18 86 - = 86 80
Christina Johansson
Mitglied (seit 12.4.2018) 56 - 20 76 - - 76 54
Niklaus Meier
Mitglied 70 - 26 96 - = 96 92
Alexandra Post Quillet
Mitglied (seit 12.4.2018) 55 - 15 70 - - 70 50
Josef Schmidli
Mitglied (bis 12.4.2018) - - - - - = - 30
Franz Steiger
Mitglied 51 - 13 64 - = 64 62
Diana Strebel
Mitglied 61 - 17 78 - = 78 70
Total Verwaltungsrat 787 - 146 933 - - 933 917
Agrarbeirat
Christophe Eggenschwiler
(bis 30.9.2018) - - - = - = = 5
Pirmin Furrer 6 - 1 7 - - 7 7
Stephan Hagenbuch 7 - - 7 - - 7 6
Peter Hegglin 6 - 1 7 - - 7 7
Andreas Hitz (seit 1.1.2019) 6 - 1 7 - - 7 n.a.
René Schwager (seit 1.1.2019) 7 - - 7 - - 7 n.a.
Total Agrarbeirat 32 - 3 35 - - 35 25
Konzernleitung
Urs Riedener, CEO 871 3 229 1103 396 396 1499 1488
Ubrige Mitglieder 2’690 24 867 3’581 634 634 4’215 4213
Total Konzernleitung 3’561 27 1096 4’684 1030 10304 5714 5’701

" Basisvergiitung und Bonus beinhalten die ausbezahlte respektive noch auszubezahlende Leistung und die Arbeitnehmerbeitrage an die Sozialversicherungen
und die Vorsorge.

2) Die anderen Vergitungen beinhalten beim Verwaltungsrat Spesen, obligatorische Arbeitgeberbeitrage an die Sozialleistungen und Vorsorge. Bei der
Konzernleitung umfassen sie jegliche zusatzlichen Leistungen wie Spesen, Vorsorge, Kinderzulagen, obligatorische Arbeitgeberbeitrage an die
Sozialleistungen, die der Konzernleitung heute direkt oder erst nach Erwerbstatigkeit als Leistungen zufliessen.

3) Die Vergiitung des Verwaltungsrats beinhaltet auch die Arbeit in den Ausschiissen, im Agrarbeirat (Aufgabenteilung vgl. Corporate Governance Bericht)
sowie in den zwei Stiftungen zur Personalvorsorge. Mitglieder des Agrarbeirats, welche Mitarbeitende der Emmi
Gruppe sind, erhalten fiir die Tatigkeit im Agrarbeirat keine Entschadigung.

4 Vorbehiltlich Genehmigung durch die Generalversammlung.

Darlehen und Kredite im Berichtsjahr

Im Berichtsjahr wurden weder Darlehen und Kredite an die Mitglieder des Verwaltungsrats, des Agrarbeirats und der
Konzernleitung gewahrt beziehungsweise ausbezahlt noch waren solche per 31. Dezember 2019 ausstehend. Es sind
auch keine Darlehen oder Kredite an frihere Mitglieder des Verwaltungsrats, des Agrarbeirats und der Konzernleitung
oder an nahestehende Personen von gegenwartigen oder frilheren Mitgliedern des Verwaltungsrats, des Agrarbeirats
und der Konzernleitung gewahrt worden oder per 31. Dezember 2019 ausstehend.
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-. Bericht der Revisionsstelle

KPMG
Bericht der Revisionsstele

An die Generalversammlung der Emmi AG, Luzern

Wir haben den beigefligten Vergltungsbericht der Emmi AG flr das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene
Geschéftsjahr geprift. Die Prifung beschrénkte sich dabei auf die Angaben nach Art. 14 — 16 der Verordnung
gegen Ubermassige Vergltungen bei borsenkotierten Aktiengesellschaften (VeglV) im Abschnitt 6 auf Seite 66
des Vergutungsberichts.

Verantwortung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist fUr die Erstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Vergltungsberichts in
Ubereinstimmung mit dem Gesetz und der Verordnung gegen liberméssige Vergiitungen bei bérsenkotierten
Aktiengesellschaften (VegiiV) verantwortlich. Zudem obliegt ihm die Verantwortung fiir die Ausgestaltung der
Vergitungsgrundsatze und die Festlegung der einzelnen Vergitungen.

Verantwortung des Priifers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Priifung ein Urteil zum beigefiigten Vergiitungsbericht
abzugeben. Wir haben unsere Priifung in Ubereinstimmung mit den Schweizer Priifungsstandards durchgefiihrt.
Nach diesen Standards haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die Priifung so zu
planen und durchzuflihren, dass hinreichende Sicherheit dariiber erlangt wird, ob der Vergiitungsbericht dem
Gesetz und den Art. 14 — 16 der VeglV entspricht.

Eine Prifung beinhaltet die Durchfiihrung von Priifungshandlungen, um Prifungsnachweise fiir die im
Vergiitungsbericht enthaltenen Angaben zu den Vergltungen, Darlehen und Krediten geméass Art. 14 — 16 VegiV
zu erlangen. Die Auswahl der Priifungshandlungen liegt im pflichtgemassen Ermessen des Priifers. Dies schliesst
die Beurteilung der Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — falscher Darstellungen im
Verguitungsbericht ein. Diese Priifung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten
Bewertungsmethoden von Vergiitungselementen sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des
Vergutungsberichts.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Priifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage fiir unser Prifungsurteil zu dienen.

Priifungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht der Vergiitungsbericht der Emmi AG fir das am 31. Dezember 2019
abgeschlossene Geschaftsjahr dem Gesetz und den Art. 14 — 16 der VeglV.

KPMG AG
Thomas Affolter Manuel Odoni
Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte

Leitender Revisor

Luzern, 28. Februar 2020

KPMG AG, Pilatusstrasse 41, CH-6003 Luzern

KPMG AG ist eine Konzerngesellschaft der KPMG Holding AG und Mitglied des KPMG Netzwerks unabhéngiger Mitgliedsfirmen, der KPMG International
Cooperative (‘KPMG International”), einer juristischen Person schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.



	Vergütungsbericht
	Leitlinien
	Vergütungssystem
	Zuständigkeit und Festsetzungsverfahren
	Darlehen und Kredite
	Anträge an die Generalversammlung
	Vergütungen für das Berichtsjahr
	Bericht der Revisionsstelle


	58 Guidelines�: 
	59 Remuneration system�: 
	61 Responsibilities and definition process�: 
	63 Loans and credits�: 
	64 Proposals to the General Meeting�: 
	66 Remuneration for the year under review�: 
	67 Auditors’ report: 


